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Abkürzungsverzeichnis 

 
16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BVerwG Bundes-Verwaltungsgericht 

dB(A) Dezibel (A-bewertet) 

DBr Korrekturwert für den Einfluss von Brücken [dB(A)] 

DBü Korrekturwert für den Einfluss von Bahnübergängen [dB(A)] 

DFb Korrekturwert für unterschiedliche Fahrbahnarten [dB(A)] 

DFz Korrekturwert für unterschiedliche Fahrzeugarten [dB(A)] 

DRa Korrekturwert für den Einfluss von Gleisbögen[dB(A)] 

DStg Korrektur für Steigungen oder Gefälle [dB(A)] 

DStrO Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen [dB(A)] 

Dv Korrektur für unterschiedliche Geschwindigkeiten [dB(A)] 

ΔL Pegeldifferenz [dB(A)] 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke [Kfz/24 h] 

EG Erdgeschoss 

IGW Immissionsgrenzwert [dB(A)] 

IP Immissionsaufpunkt 

Kfz Kraftfahrzeug 

l Zuglänge 

LKW Lastkraftwagen 

Lm,E Emissionspegel [dB(A)] 

Lr Beurteilungspegel [dB(A)] 

M maßgebende stündliche Verkehrsstärke [Kfz/h] 

n Anzahl der Züge 

OG Obergeschoss 

OW Orientierungswert [dB(A)] 

p Anteil scheibengebremster Fahrzeuge [%] 

p Anteil Schwerlastverkehr > 2,8 t [%] 

PKW Personenkraftwagen 

S Schienenbonus [-5 dB(A)] 

v Geschwindigkeit [km/h] 

vmax zulässige Streckengeschwindigkeit [km/h] 

WA Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO  
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1 Zusammenfassung 

Die durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen zur Ermittlung der 

Gesamteinwirkungen aus Verkehrslärm im Zusammenhang mit der Reak-

tivierung der Strecke 4810 zwischen Weil der Stadt und Calw im Abschnitt 

Lückenschluss Weil der Stadt haben zu den folgenden Ergebnissen 

geführt: 

 Die Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 werden im 

Untersuchungsraum entlang der geplanten Strecke sowohl im 

Nullfall (ohne Ausbau der Bahnstrecke) als auch im Planfall (mit 

Ausbau der Bahnstrecke) am Tag und in der Nacht in einigen 

Bereichen überschritten.  

 Eine kritische Gesamtbelastung in einer Größenordnung oberhalb 

70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts wird an keinem betrachteten 

Gebäude erreicht bzw. überschritten. 

 Die maximalen Erhöhungen des Beurteilungspegels im Planfall be-

tragen 

ΔL = + 3,3 / + 8,1 dB(A) 

gegenüber dem Nullfall. Da jedoch an keinem Gebäude 

Beurteilungspegel über 70 / 60 dB(A) bzw. 75 dB(A) / 65 dB(A) tags 

/ nachts in Verbindung mit einer Pegelerhöhung auftreten, ist die 

Situation an allen Gebäuden als unbedenklich zu bewerten. 

2 Sachverhalt und Aufgabenstellung 

Der Landkreis Calw hat die "Württembergische Schwarzwaldbahn" von 

Weil der Stadt nach Calw zum 01.01.1994 von der Deutschen Bahn AG 

übernommen und ist Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur und der 

dazugehörigen Grundstücke. Der Landkreis Calw ist auch Eisenbahn-

infrastrukturunternehmen (EIU) für die Strecke Weil der Stadt - Calw. Die 

Strecke ist seit 1989 ohne Verkehr und noch immer eisenbahnrechtlich 

gewidmet. 

 
Der Landkreis Calw plant, die Bahnstrecke im Rahmen der geplanten 

Reaktivierung instand zu setzen und punktuell auszubauen. Bestandteil 
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dieser Maßnahmen ist u.a. die Wiederherstellung einer Eisenbahnbrücke 

im Zuge des Lückenschlusses in Weil der Stadt. Das Baurecht für diese 

Maßnahme soll im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens erwirkt 

werden. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Betrachtung ist zu untersuchen, welche 

Geräuscheinwirkungen aus Verkehrslärm zukünftig an schutzwürdigen 

Nutzungen zu verzeichnen sind. Die Beurteilung der Verkehrslärmimmis-

sionen wird hierbei orientierend an den Vorgaben aus dem Schallschutz 

im Städtebau gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 durchgeführt. Da die in 

Betracht zu ziehenden Orientierungswerte der DIN 18005-1 häufig bereits 

in der Bestandssituation deutlich überschritten sind, werden als ergän-

zende Beurteilungsgrundlage für eine Bewertung der projekt-bedingten 

Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ die Änderungen der 

Verkehrslärmimmissionen herangezogen. Zur Klärung des Sachverhalts 

werden die Gesamteinwirkungen aus Verkehrslärm im Nullfall, das heißt 

ohne Umsetzung des Planvorhabens, und im Planfall, das heißt nach 

Realisierung des Projektes, im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

ermittelt und beurteilt.  

Die Betrachtung erfolgt für den Abschnitt der geplanten Wiederherstellung 

der Eisenbahnbrücke in Weil der Stadt. Hierbei handelt es sich um orien-

tierende Berechnungen, da im Nullfall unberücksichtigt bleibt, dass es sich 

hier um eine gewidmete Bahnanlage handelt, die grundsätzlich jederzeit 

wieder in Betrieb genommen werden kann. In Abstimmung mit dem Land-

ratsamt Calw wird im Sinne einer oberen Abschätzung im Nullfall ange-

nommen, dass kein Schienenverkehr auf der vorliegenden Strecke be-

steht, das heißt es wird ausschließlich der Straßenverkehr (Prognose 

2025) berücksichtigt. Im Planfall werden Straßen- und Schienenverkehr 

berücksichtigt. Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Vorgehen nicht 

kompatibel zu den Untersuchungen nach 16. BImSchV ist, da hier nicht 

die gesamte Strecke sondern lediglich die Bereiche untersucht wurden, in 

denen ein baulicher Eingriff erfolgt. 
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3 Bearbeitungsgrundlagen 

3.1 Gesetze, Normen und Richtlinien 

Der durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen liegen die folgen-

den Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke zu Grunde: 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der 

aktuell gültigen Fassung 

/2/ DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau: Grundlagen und 

Hinweise für die Planung“, Juli 2002 

/3/ Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren: Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“, Mai 1987 

/4/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 

12. Juni 1990 

/5/ Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und 

Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen, Teil VI - 

Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-

Bundesamt, Stand Dezember 2012 

/6/ Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen Schall 03, Ausgabe 1990, bekannt gemacht im 

Amtsblatt der Deutschen Bundesbahn Nr. 14 vom 4. April 1990 

unter laufender Nr. 133 

/7/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS 90, Ausgabe 

1990, eingeführt durch das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau 

Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 des Bundesministers für Verkehr, StB 

11/14.86.22-01/25 Va 90 
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3.2 Planunterlagen und projektspezifische Informationen 

Zur Bearbeitung wurden die nachfolgenden Planunterlagen, Schriftsätze 

und sonstigen Informationen herangezogen: 

/8/ Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn, Übersichtlage-

pläne und Planungsdaten im dxf-Format, TransportTechnologie-

Consult Karlsruhe GmbH, Oktober 2012 

/9/ Angaben zum Verkehrsaufkommen und zur Art der zum Einsatz 

kommenden Fahrzeuge sowie zu den zulässigen Strecken-

höchstgeschwindigkeiten, TransportTechnologie-Consult Karlsruhe 

/ LRA Calw 

/10/ Bebauungspläne der Orte Calw, Hirsau, Heumaden, 

Stadtplanungsamt Calw 

/11/ Bebauungspläne Weil der Stadt (Bahnhofsbereich), Stadt Weil der 

Stadt 

/12/ Straßenverkehrsmodell Prognose 2025, Landkreis Calw, Modus 

Consult, Karlsruhe, April 2012 

/13/ Reaktivierung und Ausbau der Bahnstrecke 4810 Weil der Stadt - 

Calw. Schalltechnische Untersuchung, Fritz GmbH, Bericht Nr. 

09181-VVS-3 vom 25.11.2013 

/14/ Reaktivierung und Ausbau der Bahnstrecke 4810 Weil der Stadt - 

Calw. Schalltechnische Untersuchung, Fritz GmbH, Bericht Nr. 

09181-VVS-4 vom 01.11.2013 

/15/ Reaktivierung und Ausbau der Bahnstrecke 4810 Weil der Stadt - 

Calw. Schalltechnische Untersuchung, Fritz GmbH, Bericht Nr. 

09181-VVS-5 vom 04.11.2013 

/16/ Reaktivierung und Ausbau der Bahnstrecke 4810 Weil der Stadt - 

Calw. Schalltechnische Untersuchung, Fritz GmbH, Bericht Nr. 

09181-VVS-6 vom 28.11.2013 
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4 Anforderungen an den Schallschutz 

4.1 Schallschutz im Städtebau 

Gemäß § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ sind 

die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen bei raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schäd-

liche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 

soweit wie möglich vermieden werden. Die DIN 18005, Teil 1 /2/ nennt in 

Beiblatt 1 schalltechnische Orientierungswerte für die Bauleitplanung. De-

ren Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um die mit der 

Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche 

verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen 

zu erfüllen. Eine Zusammenstellung der Orientierungswerte für unter-

schiedliche Gebietsnutzungen und Lärmarten ist der Tabelle 1 zu ent-

nehmen. Die Orientierungswerte gelten ausschließlich in der städtebauli-

chen Planung und nicht für die Zulassung von Einzelvorhaben oder den 

Schutz einzelner Objekte. Bereits die Bezeichnung „Orientierungswert“ 

deutet an, dass es sich hierbei nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung 

erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz 

neben anderen Belangen zu beachten. Die Abwägung kann in bestimmten 

Fällen, bei Überwiegen anderer Belange, auch zu einer entsprechenden 

Zurückstellung des Schallschutzes führen.  
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Tabelle 1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 /2/ 

  Orientierungswerte [dB(A)] 

Zeile Gebietsnutzung Tag Nacht 

   Verkehrslärm Industrie-, 

Gewerbe- und 

Freizeitlärm 

1 

Reine Wohngebiete (WR) 

Wochenendhausgebiete 

Ferienhausgebiete 

50 40 35 

2 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 

Campingplatzgebiete 

55 45 40 

3 

Friedhöfe 

Kleingartenanlagen 

Parkanlagen 

55 55 55 

4 
Dorfgebiete (MD) 

Mischgebiete (MI) 
60 50 45 

5 
Kerngebiete (MK) 

Gewerbegebiete (GE) 
65 55 50 

6 

Sondergebiete, soweit 

sie schutzbedürftig sind,  

je nach Nutzung 

45 - 65 35 - 65 

7 Industriegebiete (GI) 

Für Industriegebiete kann – soweit kei-

ne Gliederung nach § 1 Abs. 4 und 9 

BauNVO erfolgt – kein Orientierungs-

wert angegeben werden.  

 

Die Art der in Tabelle 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus 

den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungs-

plänen festgesetzte Flächen sowie Anlagen und Gebiete, für die keine 

Festsetzungen bestehen, sind nach Tabelle 1 entsprechend der 

Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Wird die zu schützende Nutzung nur am 

Tag oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der Anforderungswert für 

diesen Zeitraum anzuwenden. 

Für die Siedlungsflächen entlang der Trasse liegen in weiten Teilen 

rechtskräftige Bebauungspläne vor. Dort, wo keine rechtskräftigen Bebau-

ungspläne existieren, wurden die tatsächlichen Nutzungen im Gebiet nach 

Inaugenscheinnahme erhoben.  
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4.2 Mögliche Gesundheitsgefahren  

Die Verkehrslärmerhöhung, die durch den Bau oder durch die wesentliche 

Änderung eines Verkehrsweges entsteht, darf der Rechtsprechung des 

Bundes-Verwaltungsgerichtes (BVerwG, Urteil vom 21.03.1996 – 4 C 

9.95) zufolge zu keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsge-

fährdung darstellt. Ein Schwellenwert, ab dem eine Gesundheitsgefahr 

nicht auszuschließen ist, wurde juristisch jedoch nicht festgelegt. In einem 

weiteren Urteil (BVerwG, Urteil vom 23.04.1997 – 11 A 17/96) werden die 

Auswirkungen verschiedener Außen- und Innenpegel diskutiert. Es wird 

festgestellt, dass ein Außenpegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts 

zwar kritisch betrachtet werden muss, jedoch noch keine Gesundheitsge-

fährdung darstellt.  

Dies bedeutet allerdings nicht, dass beim Überschreiten dieser Werte not-

wendig mit einer Gesundheitsgefährdung gerechnet werden muss. Wei-

terhin wird ausgeführt, dass der Innenraumpegel, das heißt die Belastung 

„am Ohr des Schläfers“, die für den Gesundheitsaspekt entscheidende 

Größe ist. Durch umfangreiche Schlafuntersuchungen ist festgestellt wor-

den, dass selbst bei Maximalpegeln oberhalb von 40 dB(A) und einem 

äquivalenten Dauerschallpegel von 35 dB(A) ein ungestörter Nachtschlaf 

noch möglich ist. Die Werte sollten jedoch nicht erheblich überschritten 

werden. 

Für die Frage einer möglichen Gesundheitsgefahr durch Verkehrslärm 

wird in der Rechtssprechung derzeit eine Bandbreite von immerhin 

5 dB(A) bei  

 70 … 75 dB(A) tagsüber und 

 60 … 65 dB(A) nachts 

diskutiert, innerhalb der der Bereich der Gesundheitsgefährdung beginnen 

könnte. Bislang wurden jedoch weder durch den dazu primär berufenen 

Gesetzgeber noch durch die Verwaltungsgerichte exakte Grenzen festge-

legt. Auch die fachwissenschaftliche Diskussion zu diesem Punkt ist im 

Fluss und keineswegs abgeschlossen. Gesicherte Erkenntnisse für den 

Beginn einer Gesundheitsgefährdung durch Verkehrslärm gibt es daher 

nicht, allenfalls jenseits der oben angegebenen Spanne.  

Grundsätzlich stellt sich die Frage nach einer möglichen Gesundheitsge-

fahr durch ein Vorhaben nur dann, wenn durch das Planvorhaben selbst 

eine Zusatzbelastung hervorgerufen wird. Sofern die Gesamtlärmsituation 
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nach Realisierung der Baumaßnahmen unverändert bleibt oder gar eine 

Entlastung hervorgerufen wird, ist eine möglicherweise bereits durch die 

bestehende Lärmbelastung gegebene Gesundheitsgefahr nicht Verfah-

rensgegenstand.  

5 Arbeitsgrundsätze und Vorgehensweise 

Maßgebend für die Beurteilung von projektbedingten Lärmauswirkungen 

auf das Schutzgut Mensch ist der Gesamtbeurteilungspegel als 

energetische Überlagerung der Teilbeurteilungspegel aus dem Straßen- 

und dem Schienenverkehr. Die Ermittlung der Gesamtlärmeinwirkungen 

basiert auf einem digitalen Schallquellen- und Ausbreitungsmodell, das 

alle schalltechnisch relevanten Verkehrswege und die relevante Bebauung 

lage- und höhenrichtig erfasst. Die Emissionen und Immissionen der 

Schienenverkehrswege werden gemäß der Richtlinie zur Berechnung der 

Schallimmissionen von Schienenwegen Schall 03 /6/, die der 

maßgeblichen Straßen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen RLS-90 /7/ bestimmt.  

Der Untersuchungsraum mit den Gleisanlagen und Straßen sowie mit 

allen relevanten Immissionsorten ist in den Schallimmissionsplänen in An-

lage 1 dargestellt.  

Die Schallsituation kann anhand von Einzelpunktberechnungen quantitativ 

für ausgewählte Immissionsorte in jeder Geschossebene dokumentiert 

werden. Der Beurteilungspegel aus der Einzelpunktberechnung beschreibt 

die Schallsituation am geöffneten Fenster. Die Ermittlung der 

Beurteilungspegel erfolgt für sämtliche im Einwirkungsbereich gelegenen 

schutzwürdigen Gebäude getrennt für den Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) und für den Nachtzeitraum (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr).  

Die Berechnungsergebnisse werden in tabellarischer Form für sämtliche 

Geschossebenen ausgewiesen. Die Tabellen in Anhang 2 enthalten 

neben einer Information zum Immissionsort eine Aussage zur baulichen 

Nutzung sowie zu den für Tag- und Nachtzeitraum gültigen 

Orientierungswerten (OW). Des Weiteren erfolgt ein Vergleich der 

Beurteilungspegel Lr für Tag- und Nachtzeitraum im Nullfall und im Plan-

fall. 



- 13 - 

 

 

 

 

Projekt: 09181-VVG-2  Fassung v. 24.06.2014  Reaktivierung Weil der Stadt-Calw 

Auftraggeber: Landkreis Calw - Landratsamt  Vogteistraße 42-46  75365 Calw 

Außerdem werden die Ergebnisse für die gesamte Strecke 

flächendeckend für eine repräsentative Immissionshöhe im 

1. Obergeschoss (6,3 m über Gelände) grafisch dargestellt. 

Gemäß § 3 der 16. BImSchV /4/ bei der Berechnung des Beurteilungspe-

gels an Schienenwegen ein Abschlag in Höhe von 

 

S = - 5 dB(A) 

 

vorzunehmen. 

6 Untersuchungsergebnisse 

6.1 Emissionen 

Der Geräuschemissionspegel Lm,E eines Verkehrsweges kennzeichnet 

den Mittelungspegel in einem Abstand von 25 m zur Achse des 

Verkehrsweges bei freier Schallausbreitung. Der Geräuschemissionspegel 

stellt demgemäß ein Maß für die akustische Quellstärke oder auch für die 

Schallleistung des Verkehrsweges dar.  

Die Berechnung der Emissionspegel des Schienenverkehrs auf einem 

Gleis oder auf einem Teilstück erfolgt nach der in Anlage 2 zu § 3 der 

16. BImSchV verankerten Richtlinie zur Berechnung der Schallimmis-

sionen von Schienenwegen Schall 03 /6/ getrennt für Tag- und 

Nachtzeitraum. Die Ermittlung der Emissionspegel für den Straßenverkehr 

erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

RLS-90 /7/. 

6.1.1  Schienenverkehr 

Das Verkehrsaufkommen in dem untersuchten Streckenabschnitt zwi-

schen Weil der Stadt und Calw beläuft sich auf 

n = 58 / 10 Züge 

am Tag / in der Nacht.  

Die Berechnungen erfolgen für ein Betriebsprogramm mit Dieselfahr-

zeugen des Typs RegioShuttle RS1 in Einfachtraktion mit einer Länge von  
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l = 25,5 m. 

Die Fahrzeuge sind vollständig mit Scheibenbremsen ausgestattet. Die 

Höchstgeschwindigkeit im untersuchten Streckenabschnitt liegt bei 

v = 80 km/h. 

Bezüglich des Einflusses der Fahrbahnart wird ein Korrekturwert von 

DFb = 2 dB(A) 

für Schotteroberbau mit Betonschwellen berücksichtigt. 

Der Einfluss von Brücken wird durch einen Korrekturwert  

DBr = 3 dB(A) 

für die Gleise auf der Brücke berücksichtigt. 

 

Die Berechnungsmethodik der Schall 03 /6/ sieht unter Ziffer 5.8 die 

Berücksichtigung von Korrekturwerten DRa vor, wenn beim Befahren von 

Streckenabschnitten mit engen Kurvenradien  

r ≤ 500 m 

Quietschgeräusche auftreten. Dies ist erst beim tatsächlichen Auftreten 

von Kurvenquietschen erforderlich. Damit ist eine grundsätzliche Berück-

sichtigung des Korrekturwertes nicht vorgeschrieben. Dennoch wird hier 

der Kurvenzuschlag von 

DRa = 3 dB(A) 

für Kurvenradien 

300 m ≤ r < 500 m 

in Ansatz gebracht, da ein vollständiges Ausbleiben dieser Geräusche 

nicht garantiert werden kann. 

Für das Betriebsprogramm mit Dieselfahrzeugen ergeben sich für die 

Strecke Emissionspegel von 

Lm,E, Tag/Nacht  = 50,7 / 46,1 dB(A) 

am Tag / in der Nacht.  
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6.1.2 Straßenverkehr 

Der Emissionspegel eines Straßenverkehrsweges kennzeichnet den Mitte-

lungspegel in einem horizontalen Abstand von 25 m zur Achse des Ver-

kehrsweges bei freier Schallausbreitung mit einer mittleren Höhe von 

2,25 m zwischen Emissions- und Immissionsort. Die Ermittlung des Emis-

sionspegels erfolgt getrennt für Tag- und Nachtzeitraum nach den Vorga-

ben der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 90 /7/. Zur Be-

rechnung des Mittelungspegels mehrstreifiger Straßen wird je eine Schall-

quelle in 0,5 m Höhe über den Mitten der beiden äußersten Fahrstreifen 

angenommen. Wesentliche Parameter für die Emissionsberechnungen 

sind neben dem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen (DTV) 

der Nachtanteil, der Anteil von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht  2,8 t sowie die zulässige Höchstgeschwindigkeit.  

Im Untersuchungsraum verlaufen zahlreiche Straßenverkehrswege. Zur 

Ermittlung der Gesamtverkehrslärmbelastung genügt es im Allgemeinen, 

die Hauptverbindungen zu berücksichtigen. Innerhalb des Untersuchungs-

raumes haben folgende Verkehrswege relevante Belastung: 

 B 295, 

 B 296, 

 K 4310, 

 L 1182, 

 L 183. 

Zur Ermittlung der Emissionspegel aus dem motorisierten 

Individualverkehr der maßgebenden Straßenverkehrswege wurden 

Angaben aus dem Straßenverkehrsmodell Prognose 2025 für den 

Landkreis Calw /12/ herangezogen. 

Alle Eingangsparameter sowie die Berechnungsergebnisse des Emissi-

onspegels für den Tag bzw. für die Nacht sind in Anhang 1.2 für die jewei-

ligen Straßenverkehrswege tabellarisch dargestellt.  

6.2 Immissionen 

Die zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen sind in Anhang 2 doku-

mentiert. In den Ergebnistabellen werden die Beurteilungspegel im Nullfall 

und im Planfall sowie die Pegeldifferenzen zwischen Plan- und Nullfall 
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ausgewiesen. Außerdem findet sich eine grafische Darstellung der Ergeb-

nisse in den Schallimmissionsplänen in Anlage 1. 

Im Hinblick auf eine Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefährdung nicht 

ausgeschlossen werden kann, wird ebenfalls geprüft, ob das Planvorha-

ben zu einer bedenklichen oder kritischen Zusatzbelastung führen kann. 

Sofern die Beurteilungspegel die untere Grenze des in der Rechtspre-

chung bezüglich einer Gesundheitsgefahr genannten Intervalls 

Lr  70 / 60 dB(A) 

tags bzw. nachts unterschreiten oder durch das Planvorhaben eine Entlas-

tung von Verkehrslärm hervorgerufen wird, ist dies grundsätzlich als „un-

bedenklich“ zu bewerten. Eine Überschreitung der oben genannten Wer-

te in Verbindung mit einer Zusatzbelastung wird als bedenklich eingestuft. 

Sofern die Beurteilungspegel mehr als  

Lr ≥ 75 / 65 dB(A) 

tags bzw. nachts betragen und gegenüber dem Nullfall ansteigen, ist dies 

als „kritisch“ anzusehen. „Besonders kritisch“ stellt sich eine Zusatz-

belastung 

ΔLr  2 dB(A) 

bei Beurteilungspegeln oberhalb von 75 / 65 dB(A) dar.  

Aus Anhang 2 geht hervor, dass in einigen Teilen des Untersuchungs-

raums die gebietsspezifischen schalltechnischen Orientierungswerte ge-

mäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 sowohl im Nullfall als auch im Planfall über-

schritten werden. Eine Einhaltung dieser Vorgaben aus der städtebauli-

chen Planung ist gerade in innerstädtischen Gemengelagen oder an be-

stehenden Verkehrswegen kaum noch möglich. Demnach ist eine Beurtei-

lung gemäß DIN 18005-1 für die vorliegende Betrachtung nicht zielfüh-

rend. Es sollten daher die Auswirkungen des Planvorhabens primär auf 

Grundlage der in Anhang 2 aufgeführten Veränderungen des Beurtei-

lungspegels gegenüber dem Nullfall betrachtet werden.  

Im betrachteten Streckenabschnitt werden am maximal belasteten Objekt 

Obere Rossbachgasse 13 (IP 83) sowohl im Nullfall als auch im Planfall 

Beurteilungspegel bis zu  

Lr = 64,5 / 51,6 dB(A) 
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im Tagzeitraum bzw. im Nachtzeitraum erreicht.  

Da an keinem dieser Gebäude Pegelerhöhungen durch das Vorhaben zu 

erwarten sind, ist die Situation an allen Gebäuden als unbedenklich zu 

bewerten. 

7 Abschließende Bemerkungen 

Die durchgeführten Untersuchungen zur Ermittlung der Gesamtlärmein-

wirkungen aus Verkehrslärmimmissionen zeigen, dass sowohl am Tag als 

auch während der Nacht in einigen Teilbereichen der Trasse Überschrei-

tungen der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 vorlie-

gen.  

Es werden jedoch an keinem Gebäude kritische Gesamtbelastungen in 

einer Größenordnung oberhalb 75 dB(A) tags bzw. 65 dB(A) nachts bzw. 

oberhalb 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) prognostiziert. 

 

                          

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Ing. Norbert Hamacher  

 

ploew
Sachverständiger IHK

ploew
Messstelle § 26 BImSchG
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Strecke Renningen - Calw

Streckenabschnitt Weil der Stadt - Calw

Richtung beide Richtungen

vmax 100 km/h

Belastungsfall Prognose 2025

v l p DFz DAe

tags nachts tags nachts

[km/h] [m] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

58 10 100 25,5 100 0 0 50,7 46,0

58 10 50,7 46,0

52,7 48,0

Lm,Ei = 51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nl/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + DFz + DAe

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,

tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

v zulässige Streckengeschwindigkeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit

l Länge eines Zuges der betrachteten Zuggattung

p prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges einschl. Lok

DFz Pegeldifferenz durch den Einfluß der Fahrzeugart

DAe Pegeldifferenz durch aerodynamische Einflüsse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h

DFb Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnarten

Emissionspegel des Schienenverkehrs
gemäß Schall 03

Anz. Züge Lm,Ei

Zugart

RS 1

Schotterbett / Betonschwellen   2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert für die Fahrbahnart

Gesamtzahl Züge Emissionspegel Lm,E

Korrekturwert für die Fahrbahnart DFb [dB(A)]

Anmerkung: 
Korrekturen, die den Einfluss des Fahrweges berücksichtigen, sind in oben ausgewiesenen 
Emissionspegeln lediglich bezüglich der Fahrbahnart enthalten. An Brücken, Bahnübergängen oder 
in Kurven mit engen Radien weichen die tatsächlichen Emissionspegel  von den oben 
ausgewiesenen Werten ab. 

09.01.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de
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Strecke Renningen - Calw

Streckenabschnitt Weil der Stadt - Calw

Richtung beide Richtungen

vmax 100 km/h

Belastungsfall Prognose 2025

v l p DFz DAe

tags nachts tags nachts

[km/h] [m] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

58 10 90 25,5 100 0 0 49,7 45,1

58 10 49,7 45,1

51,7 47,1

Lm,Ei = 51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nl/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + DFz + DAe

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,

tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

v zulässige Streckengeschwindigkeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit

l Länge eines Zuges der betrachteten Zuggattung

p prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges einschl. Lok

DFz Pegeldifferenz durch den Einfluß der Fahrzeugart

DAe Pegeldifferenz durch aerodynamische Einflüsse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h

DFb Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnarten

DFb [dB(A)]

Schotterbett / Betonschwellen   2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert für die Fahrbahnart

Zugart

RS 1

Gesamtzahl Züge Emissionspegel Lm,E

Korrekturwert für die Fahrbahnart

Emissionspegel des Schienenverkehrs
gemäß Schall 03

Anz. Züge Lm,Ei

Anmerkung: 
Korrekturen, die den Einfluss des Fahrweges berücksichtigen, sind in oben ausgewiesenen 
Emissionspegeln lediglich bezüglich der Fahrbahnart enthalten. An Brücken, Bahnübergängen oder 
in Kurven mit engen Radien weichen die tatsächlichen Emissionspegel  von den oben 
ausgewiesenen Werten ab. 

09.01.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 1.1
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Strecke Renningen - Calw

Streckenabschnitt Weil der Stadt - Calw

Richtung beide Richtungen

vmax 100 km/h

Belastungsfall Prognose 2025

v l p DFz DAe

tags nachts tags nachts

[km/h] [m] [%] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

58 10 80 25,5 100 0 0 48,7 44,1

58 10 48,7 44,1

50,7 46,1

Lm,Ei = 51 dB(A) + 20 log (0.01 v) + 10 log (0.01 nl/Tr) + 10 log (5 - 0.04 p) + DFz + DAe

Emissionspegel, entspricht Mittelungspegel 25 m seitlich und 3,5 m oberhalb der Gleisachse,

tags (6-22 Uhr) bzw. nachts (22-6 Uhr), getrennt nach Zuggattungen berechnet

v zulässige Streckengeschwindigkeit bzw. maximale Fahrgeschwindigkeit

l Länge eines Zuges der betrachteten Zuggattung

p prozentualer Anteil scheibengebremster Fahrzeuge an der Länge des Zuges einschl. Lok

DFz Pegeldifferenz durch den Einfluß der Fahrzeugart

DAe Pegeldifferenz durch aerodynamische Einflüsse bei Geschwindigkeiten v > 250 km/h

DFb Pegeldifferenz durch unterschiedliche Fahrbahnarten

DFb [dB(A)]

Schotterbett / Betonschwellen   2,0

Emissionspegel einschl. Korrekturwert für die Fahrbahnart

Zugart

RS 1

Gesamtzahl Züge Emissionspegel Lm,E

Korrekturwert für die Fahrbahnart

Emissionspegel des Schienenverkehrs
gemäß Schall 03

Anz. Züge Lm,Ei

Anmerkung: 
Korrekturen, die den Einfluss des Fahrweges berücksichtigen, sind in oben ausgewiesenen 
Emissionspegeln lediglich bezüglich der Fahrbahnart enthalten. An Brücken, Bahnübergängen oder 
in Kurven mit engen Radien weichen die tatsächlichen Emissionspegel  von den oben 
ausgewiesenen Werten ab. 

09.01.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen

Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de
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Reaktivierung Weil der Stadt - Calw
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005-1
Emissionen Straße

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt Straßenabschnitt
DTV Kfz/24h Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
vPkw km/h zul. Höchstgeschwindigkeit Pkw
vLkw zul. Höchstgeschwindigkeit Lkw
M Tag DTV maßgebende stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht DTV maßgebende stündliche Verkehrsstärke Nacht
M Tag Kfz/h Fahrzeuge pro Stunde Tag
M Nacht Kfz/h Fahrzeuge pro Stunde Nacht
p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur Tag
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur Nacht
LmE Tag dB(A) Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht

15.01.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 1.2
Seite 1 von 2

SoundPLAN 7.0



Reaktivierung Weil der Stadt - Calw
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005-1
Emissionen Straße

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

vPkw

km/h

vLkw M

Tag

DTV

M

Nacht

DTV

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

B 295 Simmozheim - Althengstett 14900 50 50 0,059 0,007 881 100 7,5 2,3 -4,4 -5,6 64,4 52,5

B 295 Althengs. nord - Althengs. süd 17000 50 50 0,059 0,007 1005 115 6,0 1,8 -4,7 -5,7 64,4 52,8

B 295 Althengstett süd - Calw 20000 50 50 0,059 0,007 1183 135 5,8 1,7 -4,7 -5,8 65,0 53,4

B 295 ab Calw 20300 50 50 0,059 0,007 1200 137 6,8 2,0 -4,5 -5,7 65,5 53,7

B 295 ab Weil der Stadt 15600 50 50 0,059 0,007 922 105 6,1 6,1 -4,7 -4,7 64,1 54,6

B 295 Simmozheim - Weil der Stadt 13400 50 50 0,059 0,007 792 90 8,7 8,7 -4,3 -4,3 64,3 54,9

B 296 21500 50 50 0,059 0,007 1271 145 7,9 2,4 -4,4 -5,5 66,1 54,2

K 4310 5100 50 50 0,060 0,006 304 29 6,5 2,0 -4,6 -5,7 59,4 46,9

L 1182 14000 50 50 0,060 0,004 844 63 5,1 1,5 -4,8 -5,9 63,2 49,9

L 183 Althengstett - Ostelsheim 8100 50 50 0,060 0,008 486 65 4,3 1,3 -5,0 -5,9 60,5 49,9

L 183 ab Ostelsheim 11200 50 50 0,060 0,008 672 90 6,6 2,0 -4,6 -5,7 62,9 51,8

15.01.2014

FRITZ GmbH Beratende Ingenieure VBI - Fehlheimer Straße 24 - 64683 Einhausen
Tel. (06251) 96 46-0 - www.fritz-ingenieure.de

ANHANG 1.2
Seite 2 von 2

SoundPLAN 7.0



Spalte Beschreibung

Station
Streckenkilometer

Fass
untersuchte Gebäudefassade

Stock
untersuchte Geschossebene

Lr, Nullfall
Beurteilungspegel Prognose-Nullfall ohne Umsetzung des Planvorhabens

Lr, Planfall
Beurteilungspegel Prognose-Planfall nach Realisierung des Planvorhabens

dLr, Plan/Null
Pegeldifferenz Prognose-Planfall abzüglich Prognose-Nullfall:
Veränderung der Gesamtverkehrslärmbelastung durch die Umsetzung des Planvorhabens

positive Werte - Erhöhung der Beurteilungspegel

negative Werte - Senkung der Beurteilungspegel

Veränderung
Veränderung der Gesamtverkehrslärmsituation beim Vergleich von Prognose-Planfall zu Prognose-Nullfall ?
- Erhöhung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilungszeitraum: erhebliche Zusatzbelastung

- Erhöhung im kritischen Beurteilungszeitraum: geringe Zusatzbelastung

- keine Veränderung im kritischen Beurteilungszeitraum, aber Verminderung im unkritischen Beurteilungszeitraum: geringe Entlastung
- Verminderung um mehr als 2 dB(A) im kritischen Beurteilungszeitraum: erhebliche Entlastung

Schwelle
Beurteilungspegel im Prognose-Planfall 2020 oberhalb von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts bzw. 75 dB(A) tags / 65 dB(A) nachts?

(untere bzw. obere Grenze des in der Rechtsprechung genannten Intervalles, in dem die Zumutbarkeitsschwelle liegt,

ab der eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann)

Reaktivierung Weil der Stadt - Calw
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005-1
Lückenschluss Weil der Stadt  

24.06.2014
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Spalte Beschreibung

Bewertung
Beurteilung der Gesamtverkehrslärmsituation:

- Beurteilungspegel <= 70/60 dB(A) oder Entlastung: unbedenklich
- Beurteilungspegel > 70/60 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: bedenklich

- Beurteilungspegel > 75/65 dB(A) und Zusatzbelastung im relevanten Beurteilungszeitraum: kritisch

- Beurteilungspegel > 75/65 dB(A) und erhebliche Zusatzbelastung um mehr als 2 dB(A) im relevanten Beurteilungszeitraum: sehr kritisch

Reaktivierung Weil der Stadt - Calw
Gesamtverkehrslärm, beurteilt nach DIN 18005-1
Lückenschluss Weil der Stadt  

24.06.2014
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Station Abstand Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veränderung Schwelle Bewertung
Gleisachse werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall > 70/60

km m dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall > 75/65

Grabenstraße 11 Nutzungsart   WA Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 76 - 

-3 W EG 46,3 34,6 47,9 39,8 1,6 5,2 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich

Am Spitalweiher 1 Nutzungsart   WR Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 77 - 

-3 O EG 47,5 35,1 48,3 38,8 0,8 3,7 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
1.OG 50,0 37,5 50,6 40,8 0,6 3,3 -
2.OG 51,8 39,2 52,3 41,8 0,5 2,6 -

Grabenstraße 9 Nutzungsart   WA Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 78 - 

-3 W EG 45,2 33,1 47,3 39,7 2,1 6,6 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich

Am Spitalweiher 03 Nutzungsart   WR Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 79 - 

-3 O EG 47,7 35,3 48,5 39,1 0,8 3,8 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
1.OG 50,4 37,9 51,1 41,2 0,7 3,3 -
2.OG 53,0 40,3 53,4 42,7 0,4 2,4 -

Am Spitalweiher 05 Nutzungsart   WR Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 80 - 

-3 O EG 47,7 35,4 48,6 39,1 0,9 3,7 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
1.OG 50,4 38,0 51,1 41,2 0,7 3,2 -
2.OG 53,1 40,4 53,5 42,7 0,4 2,3 -

Grabenstraße 9 Nutzungsart   WA Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 81 - 

-3 W EG 44,4 32,6 47,2 40,1 2,8 7,5 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
1.OG 46,6 34,7 49,0 41,6 2,4 6,9 -

Am Spitalweiher 5/1 Nutzungsart   WR Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 82 - 

-3 O EG 48,3 36,0 49,2 39,7 0,9 3,7 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
1.OG 50,9 38,4 51,7 41,6 0,8 3,2 -
2.OG 52,7 40,0 53,3 42,7 0,6 2,7 -

Obere Rossbachgasse 13 Nutzungsart   WA Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   59 / 49 dB(A)IP 83 - 

-3 SW EG 62,7 49,5 62,8 49,9 0,1 0,4 Zusatzbelastung - unbedenklich
1.OG 64,1 50,9 64,2 51,2 0,1 0,3 -
2.OG 64,5 51,3 64,5 51,6 - 0,3 -
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Station Abstand Fass Stock Lr, Nullfall Lr, Planfall dLr, Plan/Null Veränderung Schwelle Bewertung
Gleisachse werk Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Planfall > 70/60

km m dB(A) dB(A) dB(A) zu Nullfall > 75/65

Ostelsheimer Steige 3 Nutzungsart   AU Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   64 / 54 dB(A)IP 84 - 

-3 N EG 50,6 38,5 50,9 39,7 0,3 1,2 Zusatzbelastung - unbedenklich

Malersbuckel 2 Nutzungsart   AU Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   64 / 54 dB(A)IP 85 - 

-3 NO EG 53,7 41,4 55,4 47,3 1,7 5,9 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich

Malersbuckel 1 Nutzungsart   AU Orientierungswert gemäß DIN 18005   tags / nachts   64 / 54 dB(A)IP 86 - 

-3 SW EG 43,7 32,1 47,0 40,2 3,3 8,1 erhebl. Zusatzbel. - unbedenklich
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